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Öffentlicher Wettbewerb aufgrund von Titeln und Prüfungen für die Besetzung von Stellen als Disponent/in der Einsatzleitzentrale (5. Funktionsebene)

Niederschrift der Prüfungskommission
Am 11.03.2026 um 8:00 Uhr hat sich die Prüfungskommission des öffentlichen Wettbewerbes aufgrund von Titeln und Prüfungen für die Besetzung einer Stelle als Disponent/in der Einsatzleitzentrale, im Kongressaal, grüner Bereich, 1. Stock, Krankenhaus Bozen, Lorenz-Böhler-Straße 5, 39100 Bozen, zu einer Sitzung eingefunden. Die Kommission ist vom Direktor des Amtes für Wettbewerbe mit Dekret Nr. 88 vom 26.01.2026 ernannt worden und setzt sich wie folgt zusammen:

	Name
	Rang
	Aufgabe

	Dr.in Astrid Santoni
	Pflegeführungskraft im Gesundheitsbezirk Bozen
	Vorsitzende

	Dr. Paolo Berenzi
	Krankenpfleger mit Auftrag als Koordinator für die Einheit Landesnotfalldienst
	Mitglied

	Walter Tirler
	Disponentin der Notrufzentrale 112
	Mitglied

	Marion Reichhalter 
	Verwaltungsinspektorin
	Schriftführerin


Die Prüfungskommission ist von der Schriftführerin, mit Schreiben vom 06.02.2026, Prot. Nr. 16813, zur heutigen Sitzung einberufen worden. 

Die Vorsitzende stellt fest, dass die Kommission vollständig ist. Er begrüßt die Anwesenden, bedankt sich bei ihnen für ihr Erscheinen und eröffnet die Sitzung um 8:00 Uhr.

Die Kommission nimmt in die ihr vorliegenden Dokumente Einsicht und stellt fest, dass:

· der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes mit Beschluss Nr. 1224 vom 09.12.2025, einen öffentlichen betrieblichen Wettbewerb aufgrund von Titeln und Prüfungen für die Besetzung von Stellen als Disponent/in der Einsatzleitzentrale (5. F.E.) ausgeschrieben hat;
· die 10 Stellen der deutschen Sprachgruppe vorbehalten sind; 

· der Auszug der Ausschreibung im Amtsblatt der Region Nr. 51/IV vom 17.12.2025 veröffentlicht worden ist;

· der Termin für die Vorlage der Gesuche und Dokumente am 16.01.2026 abgelaufen ist;
· folgende Bewerber mit Dekret des Direktors des Amtes für Wettbewerbe Nr. 137 vom 05.02.2026 zum gegenständlichen Wettbewerb zugelassen worden sind:
	Nr. 
	Nachname
	Vorname
	Geburtsdatum
	Geburtsort

	1
	ALFI
	SERENA
	20/10/1989
	BOLZANO

	2
	ARGENTON
	CAROL
	06/11/1971
	BOZEN

	3
	BARBIERO
	MARTINA
	08/08/1996
	BOLZANO

	4
	BELLIERO
	CRISTINA
	29/08/1980
	BOLZANO

	5
	BORSATTI
	VERONICA
	09/07/1994
	BOLZANO

	6
	BRUNIALTI
	DAVIDE
	09/11/1998
	BOLZANO

	7
	DEMICHELE
	VINCENZO
	22/06/1988
	MOLFETTA

	8
	FACCHIN
	ANITA
	14/10/1972
	BOLZANO

	9
	FRANCONE
	OLIMPIA
	20/05/1989
	BARI

	10
	FREI
	ROSALIA
	19/11/1990
	BOZEN

	11
	GUIDORIZZI
	BARBARA
	25/12/1969
	BOLZANO

	12
	KARBON
	ROLAND
	26/02/1976
	BOZEN

	13
	LOPRIORE
	ALESSANDRO
	21/12/1991
	MONOPOLI

	14
	MANNAI
	SAFIA
	02/01/2002
	BOLZANO

	15
	MARTELLATO
	GIOVANNA
	14/06/1972
	BOLZNO

	16
	MIKOLIC
	KORALJKA
	14/08/1971
	CROAZIA

	17
	PEDROTTI
	ANGELA
	01/11/1988
	BRASILE

	18
	PERETTI
	BEATRICE
	11/10/1994
	NEGRAR DI VALPOLICELLA

	19
	RICHTER
	SONJA
	12/05/1974
	MERANO

	20
	RUSSO
	BLASCO
	28/04/1991
	BRESSANONE

	21
	SEEBACHER
	VERONIKA
	01/03/1963
	BOLZANO

	22
	SEMBENOTTI
	ANNA
	16/05/2000
	TRENTO


Die Kommission stellt fest, dass die obigen Bewerber rechtzeitig mit den von der Ausschreibung festgelegten Modalitäten über den Zeitpunkt und den Ort der Prüfungen informiert worden sind. 

Nach diesen Feststellungen diskutiert die Kommission ihre Aufgaben und beschließt folgende Arbeitsschritte lt. Dekret des Landeshauptmanns vom 11.10.2002 Nr. 40, zu erfüllen:

	1. Festlegung und Bekanntgabe des Schlusstermins für das Wettbewerbsverfahren
	Art. 12, Punkt 1, der Wettbewerbsregelung

	2. Feststellung und Erklärung der Unvereinbarkeiten mit den Bewerbern/Innen
	Art. 12, Punkt 2, der Wettbewerbsregelung

	3. Festlegung der Kriterien und Modalitäten für die Bewertung der schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen
	Art. 12, Punkt 3, und Art. 11, Punkt 4, der Wettbewerbsregelung

	4. Festlegung der Grundsatzkriterien für die Bewertung der Unterlagen
	Art. 14 und 11 der Wettbewerbsregelung

	5. Vorbereitung der Themen für die schriftlichen Prüfungen und Festlegung der zur Verfügung stehenden Prüfungszeit
	Art. 15, Punkt 1, der Wettbewerbsregelung

	6. Zulassung der Bewerber/Innen in den Prüfungsraum
	Art. 15, Punkt 2 der Wettbewerbsregelung

	7. Durchführung der schriftlichen Prüfung
	Art. 15. der Wettbewerbsregelung

	8. Bewertung der Unterlagen
	Art. 14 und 11 der Wettbewerbsregelung

	9. Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeit; Bekanntgabe des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der Titelbewertung
	Art. 9, 10, 11, 12, 13 und 17 der Wettbewerbsregelung

	10. Vorbereitung der Aufgaben für die praktische Prüfung, Festlegung der Prüfungszeit und Durchführung der praktischen Prüfung
	Art. 18 der Wettbewerbsregelung

	11. Durchführung der mündlichen Prüfungen
	Art. 19 der Wettbewerbsregelung

	12. Erstellung der Rangordnung der geeigneten Bewerber/Innen
	Art. 20 der Wettbewerbsregelung


Nach diesen Beschlüssen geht die Kommission zu den einzelnen Arbeitsschritten über. Diese werden wie folgt durchgeführt:

1. Festlegung und Bekanntgabe des Schlusstermins des Wettbewerbsverfahren

Die Kommission erachtet es für machbar und sinnvoll das ganze Wettbewerbsverfahren am heutigen Tag abzuwickeln. Sie beschließt deshalb im Sinne des Art. 12, Punkt 1 der Wettbewerbsregelung das Wettbewerbsverfahren im Laufe des heutigen Tages abzuschließen. Diese Entscheidung wird den Bewerber/Innen noch vor Abwicklung der schriftlichen Prüfung bekanntgegeben. 
2. Feststellung und Erklärung der Unvereinbarkeiten mit den Bewerbern/Innen
Die Kommissionsmitglieder haben vorab die Liste der zum Wettbewerb zugelassenen Bewerber/innen erhalten und gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 30.10.2013, Nr. 34, Art. 8, Punkt 2 erklärt, dass zwischen ihnen und den zugelassenen Bewerbern keine Unvereinbarkeiten im Sinne der Art. 51 und 52 der Zivilprozessordnung bestehen. Die Erklärungen wurden im Eingang protokolliert und haben folgende Protokollnummer: 32984/26, 32987/26, 32988/26.
3. Festlegung der Kriterien und Modalitäten für die Bewertung der schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen
Im Sinne der Bestimmungen des Art. 12, Punkt 3 und Art. 11, Punkt 3, der Wettbewerbsregelung beschließt die Kommission, folgende Kriterien und Modalitäten für die Bewertung der Prüfungen festzulegen:

a)
Schriftliche Prüfung:
Für die Bewertung der schriftlichen Prüfung stehen der Kommission maximal 30 Punkte zur Verfügung. Die schriftliche Prüfung gilt dann als bestanden, wenn der/die Bewerber/in wenigstens 21 Punkte erreicht. Nur jene Bewerber/innen, welche die Mindestpunktezahl bei der schriftlichen Prüfung erreichen, werden zur praktischen Prüfung zugelassen. 
Die schriftliche Prüfung besteht gemäß Art. 10 der Wettbewerbsausschreibung aus einem Thema oder Fragebogen über Argumente die von der Kommission unter Berücksichtigung des Prüfungsstoffes laut Punkt 9 ausgewählt werden.

	Thema
	Frage
	Maximale Punkte

	Thema Nr. 1
	Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Frage 5
Frage 6
	3 Punkte
8 Punkte

3 Punkte

8 Punkte

3 Punkte

5 Punkte

	Thema Nr. 2
	Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Frage 5

Frage 6
	3 Punkte

5 Punkte

3 Punkte

8 Punkte

5 Punkte

6 Punkte

	Thema Nr. 3
	Frage 1

Frage 2

Frage 3

Frage 4

Frage 5

Frage 6
	3 Punkte

3 Punkte

8 Punkte

3Punkte

8 Punkte

5 Punkte


b)
Praktische Prüfung:

Für die Bewertung der praktischen Prüfung stehen der Kommission maximal 30 Punkte zur Verfügung. Die praktische Prüfung gilt dann als bestanden, wenn der/die Bewerber/in wenigstens 21 Punkte erreicht.
Die Zulassung zur praktischen Prüfung setzt die Erreichung der Mindestpunktezahl von 21 Punkten bei der schriftlichen Prüfung voraus. 
Gegenstand der praktischen Prüfung ist die Handhabung eines oder mehrerer Notrufe unter Verwendung von informatischen Gerätschaften. Es werden die praktischen Fälle wie sie aus der Niederschrift als Anlagen 5-7 hervorgehen vorbereitet.
	Praktische Prüfung
	Modalitäten der Bewertung 
max. 30 Punkte

	Aufgabenstellung 1
	Max. 10 Punkte pro Aufgabe – es werden 3 Aufgaben gestellt

	Aufgabenstellung 2
	Max. 10 Punkte pro Aufgabe – es werden 3 Aufgaben gestellt

	Aufgabenstellung 3
	Max. 10 Punkte pro Aufgabe – es werden 3 Aufgaben gestellt


c)
Mündliche Prüfung:

Für die Bewertung der mündlichen Prüfung stehen der Kommission maximal 20 Punkte zur Verfügung. Die mündliche Prüfung gilt dann als bestanden, wenn der/die Bewerber/in wenigstens 14 Punkte erreicht. 
Die Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt die Erreichung der Mindestpunktezahl von 21 Punkten bei der praktischen Prüfung voraus. 
Gegenstand der mündlichen Prüfung sind Argumente unter Berücksichtigung des Prüfungsstoffes laut Punkt 9 der Wettbewerbsausschreibung.

	Mündliche Prüfung
	Modalitäten der Bewertung
	Bewertungskriterien

	2 Fragen – mittels Losung
	max. 10 Punkte bei richtiger Antwort
	Es werden Korrektheit, Vollständigkeit und Verständlichkeit bewertet.


4. Festlegung der Grundsatzkriterien für die Bewertung der Unterlagen

Die Grundsatzkriterien für die Bewertung der Titel werden von der Kommission im Sinne der Bestimmungen der Art. 14 und 11 der Wettbewerbsregelung und nach Einsicht in den Punkt 8 der Wettbewerbsausschreibung festgelegt. Die von den Kommissionsmitgliedern unterzeichneten Kriterien werden dieser Niederschrift als Anlage Nr. 1 beigelegt.

5. Vorbereitung der Aufgabe für die schriftliche Prüfung und Festlegung der Prüfungszeit

Die Kommission stellt fest, dass sie für die schriftliche Prüfung im Sinne der Bestimmung des Art. 15, Punkt 1 der Wettbewerbsregelung drei Themen oder drei Fragebögen mit kurz zu beantwortenden Fragen zusammenstellen muss.

Die schriftliche Prüfung hat Argumente zum Gegenstand wie sie laut Art. 9 der Wettbewerbsausschreibung vorgesehen sind.

Nach kurzer Diskussion beschließt die Kommission die Themen bzw. Fragebögen laut Anlage Nr. 2 - 4, die in deutscher und italienischer Sprache abgefasst sind, für die schriftliche Prüfung vorzulegen. 
Es wird einstimmig beschlossen, den Bewerbern/Bewerberinnen für die Ausarbeitung der schriftlichen Arbeit eine Zeit von 20 Minuten einzuräumen. Die so festgelegten Themen bzw. Fragebögen werden fortlaufend von 1 bis 3 nummeriert und in ebenso viele verschiedene Umschläge gegeben. Durch Ziehung dieser Umschläge, die den Bewerbern so zur Auswahl vorgelegt werden, dass die Nummerierung nicht sichtbar ist, kann die Wettbewerbskommission die schriftliche Prüfung ermitteln. Die Umschläge werden daraufhin versiegelt und über dem Klebefalz an der Rückseite von den Kommissionsmitgliedern und von der Schriftführerin unterzeichnet. Die Umschläge werden von der Schriftführerin in Verwahrung genommen.

6. Zulassung der Bewerber/Innen in den Prüfungsraum

Die Bewerber/innen werden um 08:15 Uhr in den Prüfungsraum eingelassen. Dabei stellt die Schriftführerin die Identität der Bewerber/innen fest. Folgende An- und Abwesenheiten werden festgestellt:

	Nr. 
	Name
	Vorname
	Geburtsdatum
	Geburtsort
	anwesend
	abwesend

	1
	ALFI
	SERENA
	20/10/1989
	BOLZANO
	
	X

	2
	ARGENTON
	CAROL
	06/11/1971
	BOZEN
	X
	

	3
	BARBIERO
	MARTINA
	08/08/1996
	BOLZANO
	
	X

	4
	BELLIERO
	CRISTINA
	29/08/1980
	BOLZANO
	
	X

	5
	BORSATTI
	VERONICA
	09/07/1994
	BOLZANO
	X
	

	6
	BRUNIALTI
	DAVIDE
	09/11/1998
	BOLZANO
	
	X

	7
	DEMICHELE
	VINCENZO
	22/06/1988
	MOLFETTA
	
	X

	8
	FACCHIN
	ANITA
	14/10/1972
	BOLZANO
	X
	

	9
	FRANCONE
	OLIMPIA
	20/05/1989
	BARI
	
	X

	10
	FREI
	ROSALIA
	19/11/1990
	BOZEN
	
	X

	11
	GUIDORIZZI
	BARBARA
	25/12/1969
	BOLZANO
	X
	

	12
	KARBON
	ROLAND
	26/02/1976
	BOZEN
	X
	

	13
	LOPRIORE
	ALESSANDRO
	21/12/1991
	MONOPOLI
	
	X

	14
	MANNAI
	SAFIA
	02/01/2002
	BOLZANO
	X
	

	15
	MARTELLATO
	GIOVANNA
	14/06/1972
	BOLZNO
	X
	

	16
	MIKOLIC
	KORALJKA
	14/08/1971
	CROAZIA
	
	X

	17
	PEDROTTI
	ANGELA
	01/11/1988
	BRASILE
	
	X

	18
	PERETTI
	BEATRICE
	11/10/1994
	NEGRAR DI VALPOLICELLA
	
	X

	19
	RICHTER
	SONJA
	12/05/1974
	MERANO
	X
	

	20
	RUSSO
	BLASCO
	28/04/1991
	BRESSANONE
	
	X

	21
	SEEBACHER
	VERONIKA
	01/03/1963
	BOLZANO
	X
	

	22
	SEMBENOTTI
	ANNA
	16/05/2000
	TRENTO
	
	X


Die Bewerber/innen werden von der Kommission begrüßt und eingeladen Platz zu nehmen, und zwar so, dass sie während der schriftlichen Arbeit nicht miteinander kommunizieren können. Sie werden aufmerksam gemacht, dass es ihnen untersagt ist, sich mit den anderen Bewerbern mündlich oder schriftlich in Verbindung zu setzen und in Beziehung zu treten.

7. Durchführung der schriftlichen Prüfung

Den Bewerbern werden folgende Gegenstände ausgehändigt:

· 1 schwarzer Kugelschreiber;

· 1 kleiner Umschlag und ein kleiner weißer Zettel;

· 1 großer Umschlag, in dem die Prüfungsarbeit und der kleine, verschlossene Umschlag mit dem Namen des/der Bewerber/in hineingegeben werden muss.

Die Bewerber/innen werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass:

· sie auf den kleinen weißen Zettel ihren Vor- und Nachnamen, ihr Geburtsdatum sowie ihren Geburtsort schreiben müssen. Der Zettel ist in das kleine Kuvert zu geben, welches zu verschließen ist;
· sie nach Abschluss der Arbeiten den Fragebogen und das kleine verschlossene Kuvert in das große Kuvert legen, dieses verschließen und einem Mitglied der Kommission übergeben müssen;
· die Verwendung von Handys, Smartphones oder sonstigen Geräten zur Datenübertragung, -bearbeitung oder -speicherung nicht gestattet ist. Diese Geräte müssen ausgeschaltet bleiben und dürfen nicht auf dem Tisch liegen;
· es nicht erlaubt ist, in Publikationen, Notizen, Bücher, elektronische Geräte Einsicht zu nehmen;
· es nicht erlaubt ist, mit den anderen Bewerberinnen und Bewerbern zu sprechen oder Informationen in jeder Form auszutauschen;
· keine nicht genehmigten Zeichen auf die Prüfungsarbeit angebracht werden dürfen. Insbesondere darf der Fragebogen nicht unterschrieben oder mit identifizierbaren Zeichen versehen werden;
· das Verlassen des Sitzplatzes oder Aufstehen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Kommission gestattet ist;
· der Fragebogen erst nach Aufforderung durch ein Kommissionsmitglied umgedreht werden darf;
· die Bewerberinnen und Bewerber, die der deutschen oder italienischen Sprachgruppe angehören, die schriftliche und mündliche Prüfung in jener Sprache ablegen müssen, der sie sich zugehörig erklärt haben. Andernfalls erfolgt der Ausschluss vom Wettbewerb.

Bewerberinnen und Bewerber, welche der ladinischen Sprachgruppe angehören, können wählen, ob sie die Prüfung in deutscher oder italienischer Sprache ablegen möchten;
· für die Prüfung 20 Minuten Zeit zur Verfügung stehen;
· Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Arbeit vor Ablauf der 20 Minuten beenden, sich durch Handzeichen bemerkbar machen müssen. Ein Mitglied der Kommission wird das verschlossene Kuvert entgegennehmen. Erst danach darf der Prüfungsraum verlassen werden;
· für die Beantwortung der Fragen ausschließlich der für die Prüfung ausgehändigte Schreibstift verwendet werden darf;
· die Prüfung aus 6 Fragen mit jeweils mehreren Antwortmöglichkeiten besteht. Pro Frage ist nur eine Antwort korrekt;
· für falsche oder fehlende Antworten keine Punkte abgezogen werden;
· die Bewerber/innen beim Ankreuzen auf eine möglichst exakte Markierung der Kästchen achten sollen. Korrekturen müssen klar erkennbar sein, andernfalls wird die Frage als nicht beantwortet gewertet.
Zur besseren Verständlichkeit einer Korrektur ist die Kennzeichnung mit „JA“ und „NEIN“ zulässig;
· sich die Bewerber/innen bei Fragen zur Prüfungsarbeit durch Handzeichen bemerkbar machen sollen. Die Frage kann laut gestellt werden. Die Kommission entscheidet, ob sie beantwortet wird. Ist die Frage gerechtfertigt, erfolgt die Antwort laut und für alle hörbar;
· bei Missachtung der oben genannten, von der Wettbewerbskommission genehmigten Vorgaben, der Ausschluss vom Wettbewerb erfolgt – ohne vorherige Ankündigung!
Die Vorsitzende lässt die Unversehrtheit der Verschlüsse der drei Umschläge, welche die Prüfungsthemen enthalten, überprüfen und ersucht eine/n Bewerber/in einen der drei Umschläge auszulosen. Frau Seebacher wählt den Umschlag, welcher das Thema mit der Nummer 2 enthält, aus. 

Daraufhin werden auch die beiden anderen Umschläge geöffnet und zur Ansicht auf das Pult ausgelegt. Die Bewerber/innen werden darüber informiert, dass sie für die Ausführung der schriftlichen Arbeit 20 Minuten Zeit zur Verfügung haben. 
Die Bewerber/innen werden bei dieser Gelegenheit darüber informiert, dass sie heute um 08.50 Uhr ca. wieder am Sitz der schriftlichen Prüfung erscheinen müssen, da ihnen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung und das Ergebnis der Bewertung mitgeteilt wird. Die praktische und mündliche Prüfung findet gleich anschließend statt.  

Die Bewerber/innen beginnen um 08.18 Uhr zu schreiben und müssen die Arbeit deshalb spätestens um 08:38 Uhr abgeben. Während der Durchführung der schriftlichen Prüfung sind im Prüfungsraum wenigstens ein Kommissionsmitglied und die Schriftführerin anwesend. Nach Abschluss der Prüfungsarbeit legen die Bewerber/innen den kleinen verschlossenen Briefumschlag, welcher den weißen Zettel enthält auf dem die Bewerber/innen ihren Namen, ihren Familiennamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort geschrieben haben, in Anwesenheit eines Kommissionsmitgliedes, zusammen mit den Blättern, auf denen die Prüfungsarbeit geschrieben ist, in den großen Briefumschlag. Die Bewerber/innen verschließen den großen Briefumschlag und überreichen diesen dem Vorsitzenden der Kommission. 
Die Bewerberin Mannai Safia betritt den Prüfungsraum erst um 8.30 und entschuldigt sich, dass sie zu spät zur Prüfung erschienen ist, da Ihr Bus Verspätung hatte. Die Vorsitzende der Kommission entscheidet die Bewerberin noch zur Prüfung zuzulassen, wenn sie es für machbar hält die Prüfung bis zum vorher festgelegten Enddatum abzuschließen.

Um 08:38 Uhr haben alle Bewerber/innen ihre Prüfungsarbeit abgegeben. 
8. Bewertung der Unterlagen

Vor der Verbesserung der schriftlichen Arbeit nimmt die Kommission in Anwendung der bereits beschlossenen Grundsatzkriterien die Bewertung der Unterlagen der Bewerber/innen vor, die zur schriftlichen Prüfung angetreten sind. Die von den Kommissionsmitgliedern unterzeichneten Bewertungen werden dieser Niederschrift als ergänzende Anlage (siehe Anlage Nr. 8 - 16) beigelegt.
9. Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten, Bekanntgabe des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung und der Titelbewertung

Nachdem die Unterlagen bewertet wurden, beginnt die Kommission mit der Bewertung der schriftlichen Arbeiten. 

Dafür wird der erste Umschlag mit der Nummer 1 versehen und geöffnet. Dann wird dieselbe Nummer auf den Papierbogen und auf den kleinen Briefumschlag, der im großen Briefumschlag enthalten ist, übertragen. Diese Nummerierung wird für jede einzelne Prüfungsarbeit fortlaufend bis zur Nummer 9 fortgesetzt. Diese Nummern werden von der Schriftführerin in einem eigenen Verzeichnis festgehalten. Im Verzeichnis werden dann die Bewertungen der einzelnen Prüfungsarbeiten eingetragen. Die so nummerierten Prüfungsarbeiten werden dann einzeln korrigiert und von der Kommission bewertet. 
Nachdem alle schriftlichen Arbeiten bewertet wurden, werden die kleinen nummerierten Umschläge der Reihe nach geöffnet. Die auf der Außenseite der kleinen Umschläge angebrachte Nummer wird jeweils auch auf den darin enthaltenen Zettel mit dem Namen des/der Bewerbers/in übertragen. Die Kommission stellt fest, dass die Arbeiten folgenden Bewerber/innen zuzuordnen sind:

	Arbeit Nr.
	Punkte 

max. 30
	Sprache in der die Prüfung durchgeführt wurde
	Name des/der Bewerber/in

	Nr. 1
	25,00
	ita
	Facchin Anita

	Nr. 2
	28,00
	ita
	Borsatti Veronica

	Nr. 3
	7,00 - negativ
	ita
	Giudorizzi Barbara

	Nr. 4
	21,00
	deu
	Karbon Roland

	Nr. 5
	21,00
	ita
	Richter Sonja

	Nr. 6
	23,00
	deu
	Argenton Carol

	Nr. 7
	16,00 - negativ
	ita
	Martellato Giovanna

	Nr. 8
	21,00
	deu
	Seebacher Veronika

	Nr. 9
	7,00 - negativ
	ita
	Mannai Safia


Nach Abschluss dieser Prozedur stellt die Kommission fest, dass alle Bewerber/innen, die Mindestpunktezahl von 21 erreicht haben und zur praktischen Prüfung zugelassen werden können. 

10. Vorbereitung der Aufgaben für die praktische Prüfung, Festlegung der Prüfungszeit und Durchführung der praktischen Prüfung

Die Kommission nimmt in den Art. 18 und Art. 19 der Wettbewerbsregelung Einsicht, laut welchem die Kommission vor Beginn der praktischen Prüfung und der mündlichen Prüfung die Durchführungsmodalitäten und die Inhalte derselben festlegen muss. 
Die praktische Prüfung beinhaltet die Handhabung von drei Notrufen unter Verwendung von informatischen Gerätschaften.
Die Kommission bereitet 3 Texte für simulierte Notanrufe in Deutsch, Italienisch und Englisch für die praktische Arbeit vor (siehe Anlage Nr. 5-7).
Die Bewerberin Borsatti Veronica zieht den Umschlag mit der Nummer 1.
Die Bewerber/innen werden einzeln in den Prüfungsraum zur Durchführung der praktischen Prüfung am PC/Laptop gerufen. Ihnen werden jeweils drei simulierter Notrufe von der Kommission vorgelesen. Der/die Bewerber/in muss die gehörten Informationen in einer vorgegebenen Datei am PC/Laptop des Prüfungsraumes eingeben. 

Die Kommission beschließt, den Bewerbern für die Ausarbeitung der praktischen Prüfung eine Zeit von 50 Sekunden pro Anruf einzuräumen Durch Ziehung der praktischen Arbeit, die den Bewerbern zur Auswahl vorgelegt werden kann, die praktische Prüfung pro Bewerber ermittelt werden.

Daraufhin werden die Bewerber/innen, nach Überprüfung ihrer Identität, in alphabetischer Reihenfolge in den Sitzungssaal gerufen. 

Den Bewerber/innen wird die vereinbarte Vorgehensweise und Aufgabenstellung erklärt. Bei dieser Gelegenheit wird den Bewerbern auch mitgeteilt, dass sie für die Abwicklung der mündlichen Prüfung vor dem Sitzungssaal warten können, da diese gleich im Anschluss stattfinden wird.
Die Bewerber die die Prüfung bereits abgewickelt haben werden von der Schriftführerin in einen abgetrennten Bereich begleitet und müssen dort das Ende der Prüfung abwarten.
Die praktischen Prüfungen der Bewerber/innen werden von der Kommission gemäß den verabschiedeten Bewertungskriterien und Modalitäten nach eingehender Diskussion und nach kollegialer und öffentlicher Abstimmung wie folgt bewertet:

	Name
	Vorname
	Notruf 1

max 10
	Notruf 2
max 10
	Notruf 3
max 10
	Summe Punkte
max 30

	Argenton 
	Carol
	10
	9
	10
	29,00/30,00

	Borsatti 
	Veronica
	10
	8
	10
	28,00/30,00

	Facchin 
	Anita
	10
	9
	9
	28,00/30,00

	Karbon
	Roland
	10
	10
	10
	30,00/30,00

	Richter
	Sonja
	10
	9
	9
	28,00/30,00

	Seebacher
	Veronika
	10
	8
	10
	28,00/30,00


Nach Abschluss dieser Prozedur stellt die Kommission fest, dass jene Bewerber/innen, welche die Mindestpunktezahl von 21 bei der praktischen Prüfung erreicht haben, zur mündlichen Prüfung zugelassen werden können.
Das Ergebnis der praktischen Prüfung wird den Bewerber/innen daraufhin mitgeteilt. 

Die Bewerber/innen, werden einzeln in den Prüfungsraum gerufen und der mündlichen Prüfung unterzogen.

11. Durchführung der mündlichen Prüfungen 

Die mündliche Prüfung beinhaltet Argumente unter Berücksichtigung des Prüfungsprogrammes laut Punkt 9 der Wettbewerbsausschreibung. 
Der Art. 12, Punkt 4 des DLH vom 11.10.2002, Nr. 40 sieht vor, dass die den Bewerbern mittels Auslosung gestellte Fragen, von der Kommission unmittelbar vor Beginn der mündlichen Prüfung festgelegt werden müssen.

In Anwendung dieser Bestimmung bereitet die Kommission 15 Fragen vor (siehe Anlage 17). Die Fragen werden fortlaufend nummeriert und in ebenso viele Kuverts gegeben, so dass die fortlaufende Nummerierung nicht sichtbar ist: 
Es wird beschlossen, den Bewerber/innen jeweils 2 Frage mittels dieses Auslossystems zu stellen. Die Kommission behält sich vor, eine dritte Frage zu stellen
Die Kommission vergibt pro richtige Frage max. 10 Punkte. Die Kommission behält sich vor, Zwischenfragen zu stellen.
Nach diesen Vorarbeiten und Entscheidungen werden die Bewerber/innen einzeln und nach Feststellung ihrer Identität in den Prüfungsraum zur Ablegung der mündlichen Prüfung gerufen. 

Die mündliche Prüfung wird von der Kommission in kollegialer und öffentlicher Abstimmung wie folgt bewertet:

	gezogene 
Fragen Nr.
	Name der Bewerber/Bewerberinnen
	Prüfungssprache
	Punkte/20

	11 + 1
	Argenton Carol
	DEU
	(10+10)

20,00

	8 + 13
	Borsatti Veronica
	ITA
	(6 + 10)

16,00

	5 + 8
	Facchin Anita
	ITA
	(10 + 10)
20,00

	4 + 7
	Karbon Roland
	DEU
	(8 + 8)
16,00

	6 + 3
	Richter Sonja
	ITA
	(7 + 7)
14,00

	8 + 4
	Seebacher Veronika
	DEU
	(10 + 6)
16,00


Nach Abschluss dieser Prüfung stellt die Kommission fest, dass alle Bewerber/innen, mindestens 14 von 20 Punkten erreicht haben und somit für die Besetzung von Stellen als Disponent/in der Einsatzleitzentrale als geeignet erklärt werden können.

12. Erstellung der Rangordnung der geeigneten Bewerber/Innen

Die Kommission erstellt im Sinne des Punktes 14 der Wettbewerbsausschreibung und des Art. 20 der Wettbewerbsregelung, die Rangordnung der als geeignet erklärten Bewerber/Innen. Zu diesem Zweck nimmt sie Einsicht in die von den Bewerber/innen in einem verschlossenen Umschlag dem Gesuch beigelegten Sprachgruppenzugehörigkeitsbescheinigungen. Aufgrund der Titelbewertung, dem Ergebnis der schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung ergibt sich folgende Rangordnung:

	Rangordnung der geeigneten Bewerber/innen deutschen

Sprachgruppenzugehörigkeit

	Rang
	Vor- und Familienname
	Titel
	schriftliche Prüfung
	praktische Prüfung
	Mündliche Prüfung
	Gesamt-ergebnis

	1
	Karbon Roland
	8,000/20
	21,00/30
	30,00/30
	16,00/20
	75,000/100

	2
	Argenton Carol
	0,000/20
	23,00/30
	29,00/30
	20,00/20
	72,000/100

	3
	Seebacher Veronika
	0,000/20
	21,00/30
	28,00/30
	16,00/20
	65,00/100


	Rangordnung der geeigneten Bewerber/innen italienischer

Sprachgruppenzugehörigkeit

	Rang
	Vor- und Familienname
	Titel
	schriftliche Prüfung
	praktische Prüfung
	Mündliche Prüfung
	Gesamt-ergebnis

	1
	Facchin Anita
	0,000/20
	25,00/30
	28,00/30
	20,00/20
	73,000/100

	2
	Borsatti Veronica
	0,500/20
	28,00/30
	28,00/30
	16,00/20
	72,500/100

	3
	Richter Sonja
	0,289/20
	21,00/30
	28,00/30
	14,00/20
	63,289/100


Der Vorsitzende stellt daraufhin fest, dass die Wettbewerbskommission ihre Arbeiten nunmehr abgeschlossen hat. Die Kommission beschließt, diese Niederschrift, die über die Abwicklung der Prüfungen verfasst worden ist, mit allen Akten des Wettbewerbes an das zuständige Amt für die weitere Bearbeitung weiterzuleiten. 

Die Vorsitzende der Kommission bedankt sich bei allen Mitgliedern und bei der Schriftführerin für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung um 11:40 Uhr.
Gelesen und unterzeichnet

DIE VORSITZENDE
DIE MITGLIEDER
............................................................
..........................................................

Dr.in Astrid Santoni
Dr. Paolo Berenzi
DIE SCHRIFTFÜHRERIN

...........................................................
..........................................................

Marion Reichhalter 
Walter Tirler
Bozen, am 11.03.2026
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